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Bußgeldkatalog
für StraDenverkehrsordnungswIdrlgkelten

1. Die Bußgeldbeträge des Katalogs II. sind Regelsitze, die von fahr-
lässiger Begehung, normalen Tatumstanden und von mittleren wirt-
schaftlichen Verhaltnissen ausgehen. Etwaige Eintragungen des Be-
troffenen im Verkehrszentralregister sind dabei nicht berücksichtigt.

2. Die Regelsätze erhohen sich um mindestens 25%, wenn durch die
Zuwiderhandlung ein anderer gefährdet oder geschädigt worden ist
und diese Umstände nicht bereits im Katalog II. ausdrücklich berück-
sichtigt sind.

3. Sind durch eine Handlung mehrere Ordnungswidrigkeiten begangen
worden, so ist der höchste in Betracht kommende Regelsatz ange-
messen zu erhöhen Sind Halter und Führer eines Fahrzeugs identisch,
so gilt der für den Halter festgelegte Regelsatz.

4 Das Fahrverbot ist in der Regel anzuordnen, wenn
a) dies im Katalog II. vorgesehen ist oder
b) der Betroffene sonst unter besonders grober oder beharrlicher Ver-

letzung der Pflichten eines Kraftfahrzeugführers gehandelt hat.
Ist die Dauer des Fahrverbots nicht ausdrücklich bestimmt., so ist sie
nach pflichtgemäßem Ermessen fastzusetzen.
Wird von der Anordnung des Fahrverbots wegen besonderer Umstände
ausnahmsweise abgesehen, so erhöht sich der Regelsatz im Katalog II.
auf das Doppelte.

5. Vor Erlaß eines Bußgeldbescheides über DM 40.- soll eine Auskunft
aus dem Verkehrszentralregister eingeholt werden.

A. Verstöße gegen die StVO
Nr. Ordnungswidngkeit §§ DM Fahr-

verbot

1 Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot bei
Gegenverkehr, beim Uberholtwerden. an
Kuppen, in unübersichtlichen Kurven oder bei
sonstiger Unübersichtlichkeit

2 Zu schnelles Fahren bei Unübersichtlichkeit
oder an Straßenkreuzungen, Straßenein-
mündungen oder Bahnübergangen

3 Falsches Verhalten von Fahrzeugführern
gegenüber Kindern, Hilfsbedürftigen und
alteren Menschen

4 Oberschreiten der zulassigen Höchstge-
schwindigkeit (Zeichen 274) um mehr als

Fahrverbot
4.1 20 km/h 60,- DM
4.2 25 km/h 100.- DM
4.3 30 km/h 150.-
4.4 40 km/h 200.- DM ja*)
4.5 50 km/h 300,- DM ja
4.6 60 km/h 400.- DM ja
5 Ungenügender Sicherheitsabstand bei einer

Geschwindigkeit von mehr als 80 K/n/h
6 Ungenügender Abstand vom vorausfahrenden

Kraftfahrzeug
7.1 Verbotenes Rechtsüberholen außerhalb

geschlossener Ortschaften
7.2 Oberholen bei Unübersichtlichkeit oder bei

unklarer Verkehrslage

2 Abs. 1, 2 80.-

3 Abs. 1
19 Abs. 1 S. 2

100,-
ä 2

3 Abs. 2a 60,-

3 Abs. 3, 4
18 Abs. 5
41
bei den In
3 Abs. 3 Nr. 2
Buchst, a. u. b
genannten
Kraftfahr-
zeugen
4 Abs. 1

4 Abs. 2

5 Abs. 1

5 Abs. 2 S. 1,
Abs. 3

80.-
120,-
200.-
300,- ja •)
400,- ja
500,- ja
100,-

50,-

100,-

*) Innerhalb geschlossener Ortschaften
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Nr. Ordnungswidrigkeit §§ DM Fahr-
verbot

7.21 Unter Nichtbeachten des Oberholverbots- 41- 150.-ja
Zeichens 276 oder 277 oder der Fahrstreifen-
begrenzung durch ununterbrochene Linie nach
Zeichen 295 oder 296

7 2 2 in sonstigen Fällen • 100.—
7 3 Verbotenes oder falsches Oberholen In 5 60,-

sonstigen Fällen einschl. Nichtbeachten des 18 Abs 4
Uberholverbotszeichens 276 oder 277 oder der 41
Fahrstreifenbegrenzung durch ununterbrochene
Linie nach Zeichen 295 oder 296

8 Vorbeifahren an einem haltenden Fahrzeug. 6 60,.—
einer Absperrung oder einem sonstigen
Hindernis auf der Fahrbahn links trotz

.Gegenverkehrs
9 Unzulässiger Fahrstrelfenwechsel unter 7 Abs. 4 60,-

Gefährdung anderer
10 Nichbteachten der Vorfahrt 8 Abs. 1

durch . 18 Abs. 3
10 1 Kraftfahrzeugführer " 100,-
10 ? ' Führer anderer Fahrzeuge 50.-
11 1 Wenden. Rückwärtsfahren oder Fahren 18 Abs. 7

entgegen der Fahrtrichtung 2 Abs. 1
1.1 T 1 auf Nebenfahrbahnen von Autobah.nen
1 1 1 2 auf Autobahnein- und -ausfahrten
n 1 3 sonst auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen
11 2 Abbiegen nach links trotz entgegenkommender

Fahrzeuge
11 3 Sonstiges falsches Verhalten, beim Abbiegen

oder Wenden unter Gefährdung anderer
1? Falsches Ein- oder Anfahren unter

- Gefährdung anderer
13 Veibotenes Ein- oder Ausfahren auf

Autobahnen oder Kraftfahrstraßen
14 Verbotenes Halten (ohne zu Parken. § 12

Abs 2) auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen
mit Verkehrsbehinderung

15 Verbotenes Parken
15 1 auf Autobahnen oder Kraftfahrstraßen 18 Abs. 8

ohne Behinderung ' 60,—
mit Behinderung . 80,—

15 2 auf sonstigen Straßen In „zweiter Reihe" , 12 Abs. 4 50,-
um mehr als 15 Minuten

15.3 in sonstigen Fällen — außer auf Geh- oder 12 Abs. 1 50,—
Radwegen oder an Parkuhren — la
um mehr als 3 Stunden mit 3
Verkehrsbehinderung 4

42 Abs. 4a Nr. 5
16 Ungenügendes Kenntlichmachen liegenge- 15 - 80,—

bliebener Fahrzeuge
17 Fahren ohne Licht oder nur mit Standlicht bei 17 Abs. 3 S. 1

erheblicher Sichtbehinderung durch Nebel, .
Schneefall oder Regen

17.1 außerhalb geschlossener Ortschaften 100.—
17.2 innerhalb geschlossener Ortschaften 50,-
18 Unzulässiges Oberqueren von Bahnübergängen 19 Abs. 2

durch
18 1 Kraftfahrzeugführer 100.-
18.2 Führer anderer Fahrzeuge , - 50.—

9 Abs 3 S. 1.
Abs. 4
9

10

18 Abs. 2

18 Abs. 8, 11

200.-
100.-
300.- ja
80.-

60,-

60.-

50,-

60.-
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Nr. Ordnungswidrigkeit §§ DM Fahr-
verbot

19 Falsches Vorbeifahren an Haltestellen 20 Abs. 1, 1a 50.-
öflcntlicher Verkehrsmittel oder an haltenden
Schulbussen

20 Führen eines Fahrzeuges mit mangelhaft 22 Abs. 1 100,-
gesicherter Ladung unter Beeinträchtigung
der Verkehrssicherheit

21.1 Verbotenes Überholen oder Vorbeifahren an 26 Abs 3 .
Fußgängerüberwegen *

21 1.1 unter Gefährdung von Fußgängern 100.- ja
21.1.2 ohne Gefährdung von Fußgängern 50,-
22 Falsches Heranfahren an Fußgängerüberwege 26 Abs. 1 50.-
23 Verstoß gegen das Sonntagstahrverbot 30 Abs. 3 100.-
24 Erhebliche Beeinträchtigung der Verkehrs- 32 Abs. 1 80.-

sicherheit durch Hindernisse auf Straßen
25 Verstöße gegen Vorschriften über das 34 60,—

Verhalten nach einem Unfall
26 Nichtbeachten des Rotlichts oder eines 36, 37, 41

besonderen Haltezeichens (als Wechsel- oder
Dauerlichtzeichen) von Lichtzeichenanlagen
oder des Haltezeichens von Polizeibeamtan
oder grobes Nichtbeachten des STOP-
Zeichens (Zeichen 206) durch

26 1 Kraftfahrzeugführer
26.2 Führer anderer Fahrzeuge
27 Nichtbeachten des Verkehrsverbotes

nach Zeichen 270 (Smog)
28 Gefährden von Fußgängern durch Fahrzeug-

tührer in verkehrsberuhigten Bereichen
(Zeichen 325/326)

29 Zuwiderhandeln gegen eine den Verkehr 45 Abs. 4 S. 2 80,-
verbietende oder beschränkte Anordnung, die
nach § 45 Abs. 4 Satz 2 bekanntgegeben
worden ist

100.^
50.-

41 Abs. 2 Nr. 6 80.-

42 Abs. 4a Nr. 3 60.-
I. Alt.

B. Verstöße gegen die StVZO u. a.
Nr.

1

2

3.1

3.1.1

3.1.2

Ordnungswidrigkeit

Gebrauch oder Gestattung des Gebrauchs
zulassungspllichtiger Fahrzeuge ohne
Zulassung oder batnebserlaubnispflichtiger
Fahrzeuge ohne Betriebserlaubnis
Überschreiten der Anmeldepflicht zur
Hauptuntersuchung
um mehr als 4 Monate
um mehr als 6 Monate
um mehr als 12 Monate
Führen eines Fahrzeugs mit Mängeln, die die
Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigen.
und zwar

mit mangelhaften Reifen
(Geldbuße je Reifen)
in sonstigen Fällen, z. B. mit mangelhafter

§§

18
19

29

30.
32 ff ;
bei nicht im
Geltungsbereich
der StVZO zuge-
lassenen Fahrz.:
23 StVO

DM Fahr-
verbot

100.-

50.-
80.-

100.-

50.-

100,-
Bremse, Lenkung oder Anhängerkupplung
(Geldbuße je Mangel)
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Nr. Ordnungswidrigkeit

3.2 Anordnen oder Zulassen der Inbetriebnahme
eines Fahrzeugs mit Mängeln, die die
Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigen,
und zwar

.§§
31 Abs 2;
bei nicht Im
Geltungsbereich
der StVZO zuge-
lassenen Fahrzg.
23 StVO

DM Fohr-
verbot

3.2.1 mit mangelhaften Reifen
(Geldbuße je Reifen)

3.2.2 in sonstigen Fällen, z. B. mit mangelhafter
Bremse. Lenkung oder Anhängerkupplung
(Geldbuße je Mangel)

4.1 Führen eines Fahrzeugs unter Oberschreiten
der zulässigen Gewichte, Achslasten u.
Anhängelasten um mehr als

4.1.1 10 % 50.- DM
4.1.2 15 % 75.- DM
4.1.3 20 °/o 100.- DM
4.1.4 25 "/o 150.- DM
4.1.5 30 °/o 250.- DM
4.2 Anordnen oder Zulassen der Inbetriebnahme

eines Fahrzeugs unter Überschreiten der
zulässigen Gewichte, Achslasten und
Anhängelasten um mehr als

4.2.1 10 %
4.2.2 15 °/o
4.2.3 20 °/o
4.2.4 25 °/o
4.2.5 30 °/o
5 Anordnen oder Zulassen der Inbetriebnahme

eines Fahrzeugs mit mangelhaft gesicherter
Ladung unter Beeinträchtigung der
Verkehrssicherheit

5.1 Führen eines Fahrzeugs unter Oberschreiten
der zulässigen Abmessungen
(Höhe. Länge, Breite)

5.2 Anordnen oder Zulassen der Inbetriebnahme
eine Fahrzeugs unter Überschreiten der
zulässigen Abmessungen (Höhe, Lange
Breite)

6 Führen eines Fahrzeugs oder AnorÖnen oder
Zulassen der Inbetriebnahme eines Fahrzeugs
mit übermäßiger Abgas- oder Geräuschent-
wicklung in besonders schweren Fällen

7 Führen eines Fahrzeugs oder Anordnen oder
Zulassen der Inbetriebnahme eines Fahrzeugs
mit fehlendem oder'nicht vorschriftsmäßigem
oder mit nicht oder nicht vorschriftsmäßig
betriebenem Fahrtschreiber oder Kontroll-
gerät

8 Führen eines Kraftfahrzeugs Im Straßen-
verkehr mit 0.8 Promille oder mehr Alkohol
im Blut oder mit einer Alkoholmenge Im •
Körper, die zu einer solchen Blutalkoholkon-
zentration führt
1. Verstoß
2. VerstoB
3. VerstoS

34
42

b. d. In 3 Abs. 3
Nr. 2 Buchst, a u.
b StVO genann-
ten Kraftfahr-
zeugen
31 Abs. 2
34
42

75,-

150,-

100.
150,
200.
300.
500.-

150.
200.
250.
350.
500.

31 Abs. 2 150.
bei nicht im Gel-
tungsbereich der •
StVZO zugelasse-
nen Fahrzeugen:
22 StVO
32 Abs. 1 100.-

31 Abs. 2
32 Abs. 1

47
49
31 Abs. 2

150,-

60.-

57a 100.
EWG VO Nr. 1463/70

24a StVG

Ja
500.- 1 Monat

1.000.- 3 Monate
1.500,- 3 Monate


